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Nachrichtliche Übernahmen
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FNP Berlin in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015,
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Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Mit Deckblatt vom 24. April 2017 (in 2 Blättern) 
und Änderungen vom 21. August 2017 und
vom 22. März 2018 
(in diese Abzeichnung eingearbeitet).

ABZEICHNUNG
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
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festgesetzt am 18.06.2019, übereinstimmt.
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 

und die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011.
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Textliche Festsetzungen

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

Maßstab  1 : 1000

Planunterlage: Flurkarte 1:1000, Stand: Dezember 2015, ALK Berlin
                        Koordinatensystem Soldner Berlin Netz 88

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Abstandsflächen, überbaubare Grundstücksflächen

4. Immissionsschutz

7. Verkehrsflächen

Nachrichtliche Übernahme 

Hinweise:

5. Grünfestsetzungen

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Bezirksamt Lichtenberg von BerlinMit den Deckblättern vom 24. April 2017 (in 2 Blättern) und 
vom 22. März 2018 sowie Änderungen vom 21. August 2017, 
vom 22. März 2018 und vom 09. Oktober 2018 
(in diese Abzeichnung eingearbeitet).

Im sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Beherbergung und Soziales" sind
zulässig:
-
-
Ausnahmsweise können zugelassen werden:
-
-
-
-

-
-
-

In den Kerngebieten, Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten sind Tankstellen und
Gartenbaubetriebe nicht zulässig.

In den Mischgebieten können Einzelhandelsbetriebe nur ausnahmsweise zugelassen werden.

In den Kerngebieten sind großflächige Einzelhandelsbetriebe nur im 1. Vollgeschoss zulässig.
Im Kerngebiet MK 1 können sie ausnahmsweise auch im 2. Vollgeschoss zugelassen werden.

Im Kerngebiet MK 2 sind Wohnungen nicht zulässig.

Auf den Bahnanlagen südlich der Planstraße 4 ist die bauliche und sonstige Nutzung gemäß
der Nebenzeichnung 1 bis zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken nach § 23 AEG dieser
Flächen unzulässig. Dies gilt auch für die bauliche und sonstige Nutzung oberhalb der
Planstraße 4 gemäß der Nebenzeichnung 1.1.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur
Errichtung einer geschlossenen Bebauung entlang der Hauptstraße im Mischgebiet MI 1
unzulässig. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist die festgesetzte bauliche und sonstige
Nutzung bis zur Errichtung einer geschlossenen Bebauung entlang der Hauptstraße im
Mischgebiet MI 2 unzulässig. Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 ist die festgesetzte bauliche
und sonstige Nutzung bis zur Errichtung einer geschlossenen Bebauung entlang der
Hauptstraße im Mischgebiet MI 3 unzulässig.

Auf den als "Bahnanlage mit temporärer Baustelleneinrichtungsfläche" gekennzeichneten
Flächen ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Aufgabe der temporären
Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche unzulässig. Auf der Fläche G1, G2, G3, G4, G5, G1
ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Aufgabe der temporären Nutzung
als Baustelleneinrichtungsfläche und bis zum Abschluss eines Planänderungsverfahrens
gemäß § 18 AEG in Verbindung mit § 76 VwVfG zur Änderung des Planfest-
stellungsbeschlusses "Umbau des Bahnhofs Ostkreuz PFA 1" vom 30. Oktober 2006
(Änderung des landschaftspflegerischen Begleitplans) unzulässig.

Im Mischgebiet MI 3 sind Wohnungen im 1.Vollgeschoss nicht zulässig.

Als zulässige Grundfläche in den Baugebieten WA 1 bis WA 3 sowie MI 1 bis MI 3 wird die im
zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
WA 3 darf durch die Grundflächen von Anlagen im Sinne von § 19 Absatz 4 der
Baunutzungsverordnung die festgesetzte Grundfläche bis zu einer Grundflächenzahl von 0,75
überschritten werden. Durch die Grundflächen von Rigolen oder ähnlichen Anlagen zur
Niederschlagswasserbeseitigung ist darüber hinaus eine Überschreitung bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,9 zulässig.

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche in dem Teil des Mischgebiets MI 4 innerhalb der
Fläche E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E1 darf durch die Grundflächen von Anlagen im
Sinne von § 19 Absatz 4 der Baunutzungsverordnung die festgesetzte Grundfläche bis zu
einer Grundflächenzahl von 0,95 überschritten werden.

Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in
anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und
einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 dürfen die Oberkanten der Garagen eine
Höhe von 35,9 m über NHN und im Mischgebiet MI 4 eine Höhe von 36,9 m über NHN nicht
überschreiten. Dies gilt nicht für technische Aufbauten wie Lüftungsanlagen.

An die Baugrenzen darf im Kerngebiet MK 2 zwischen den Punkten D1 und D2 sowie D2 und
D3 bezogen auf die zulässige Zahl der Vollgeschosse mit Einschränkung der Tiefe der
Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut werden.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen werden.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen unzulässig.
Dies gilt nicht für Garagen innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen.
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Die Geltungsbereichsgrenze auf der östlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 9011 zwischen
den Punkten C1 und C2, auf den östlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 8085, 8068 und
8056 zwischen den Punkten C3 und C4 sowie auf der östlichen Flurstücksgrenze des
Flurstücks 487 zwischen den Punkten C5 und C6 ist zugleich Straßenbegrenzungslinie.

Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen 5.1 bis 5.5 wird die Verwendung von Arten
der beigefügten Pflanzliste empfohlen.

Die Gestaltung der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft ist mit dem Amt für Umwelt und Natur abzustimmen.

7.1

7.2

Die Flurstücke 9008 und 9009 liegen innerhalb des Denkmalbereichs (Gesamtanlage) Marktstraße
9-13.

1.

2.

Zum Schutz vor Lärm können Fenster von Aufenthaltsräumen von Wohnungen entlang der
Hauptstraße nur ausnahmsweise zugelassen werden.

Zum Schutz vor Lärm muss
-

-

mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei
Aufenthaltsräumen muss mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens
einem Fenster zu einer von den genannten Straßen abgewandten Seite ausgerichtet sein.
Aufenthaltsräume von Wohnungen mit Lüftungsmöglichkeit ausschließlich zu den genannten
Seiten sind mit einer schallgedämmten Dauerlüftungseinrichtung auszustatten. Baulich
verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die
den genannten Straßen zugewandt sind, sind nur als verglaste Vorbauten zulässig.

Zum Schutz vor Lärm muss im Mischgebiet MI 4 mindestens ein Aufenthaltsraum von
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss mindestens die
Hälfte der Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens einem Fenster zur öffentlichen Grünfläche
oder zum Blockinnenbereich ausgerichtet sein. Aufenthaltsräume von Wohnungen ohne
Lüftungsmöglichkeit zu den genannten Seiten sind mit einer schallgedämmten
Dauerlüftungseinrichtung auszustatten. Baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B.
Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht den genannten Seiten zugewandt
sind, sind nur als verglaste Vorbauten zulässig.

Zum Schutz vor Lärm muss in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 entlang der
Privatstraßen A, B Süd und C Süd sowie der Planstraßen 2 und 3 mindestens ein
Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss
mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume zu einer von den genannten Straßen
abgewandten Seite ausgerichtet sein.

Bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Wohnungen in den allgemeinen Wohngebieten
WA 1 bis WA 3 mit Lüftungsmöglichkeit ausschließlich zu den Privatstraßen A, B Süd und C
Süd, den Planstraßen 2 und 3 und entlang den Baugrenzen zwischen den Punkten F4 und F5
sowie F6 und F7 müssen durch besondere Fensterkonstruktionen oder bauliche Maßnahmen
gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die
gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in den
Räumen bei teilgeöffnetem Fenster nicht überschritten wird. Es sind auch schallgedämmte
Dauerlüftungseinrichtungen zulässig.

Zum Schutz vor Lärm müssen in Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten durch
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder besondere Fensterkonstruktionen oder durch in
Hinblick auf Schalldämmung und Belüftung gleichwertige bauliche Maßnahmen an
Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein
Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in den betreffenden Räumen (auch bei
mindestens einem teilgeöffneten Fenster, sofern als Maßnahme besondere Fenster-
konstruktionen oder im Hinblick auf Schalldämmung und Belüftung gleichwertige bauliche
Maßnahmen an Außenbauteilen gewählt werden) nicht überschritten wird.

Für die Fassaden entlang der Planstraße 1, der Privatstraße B Nord und der Planstraße C
Nord sowie entlang der Planstraße 4 im Kerngebiet MK 2 sind schallabsorbierende Materialien
bzw. reflexionsarme Konstruktionen zu verwenden.

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes muss im Kerngebiet MK 2 die Gründung von Hochbauten
schwingungstechnisch abgekoppelt von den planfestgestellten Bahnanlagen errichtet werden.
Es können auch andere Maßnahmen mit gleichwertiger Wirkung getroffen werden.

Im Geltungsbereich ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen.
Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die
Massenströme von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den
Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL
sind.

In den Kerngebieten, Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten sind Dachflächen mit
einer Neigung von weniger als 15 Grad auszubilden und extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht
für technische Einrichtungen, Terrassen und Belichtungsflächen. Der Anteil für technische
Einrichtungen, Belichtungsflächen und Terrassen darf höchstens 50 % betragen. Die
Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

Innerhalb der privaten Verkehrsflächen ist die folgende Anzahl von Laubbäumen mit einem
Stammumfang von mindestens 18 - 20 cm zu pflanzen und zu erhalten:
-
-
-
-

Im Mischgebiet MI 4 ist pro 350 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche mindestens ein
Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 18 - 20 cm zu pflanzen und zu erhalten.
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Laubbäume mit
einem Stammumfang von mindestens 80 cm einzurechnen.

In den allgemeinen Wohngebieten sind Dachflächen von Garagen mit einer Neigung von
weniger als 15 Grad auszubilden und zu begrünen. Die Erdschicht auf Dächern von Garagen
muss mindestens 0,60 m betragen. Die Flächen sind zu bepflanzen und gärtnerisch
anzulegen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für
Wege und untergeordnete Nebenanlagen im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 1 der
Baunutzungsverordnung.

In den Baugebieten sind Stützmauern und geschlossene Einfriedungen mit einer Höhe von
mehr als 1 m mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünen.

Innerhalb der Fläche H zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist der mehrschichtige Gehölzbestand mit Laubgebüschen frischer Standorte zu
erhalten und zu pflegen und durch die Entwicklung abwechslungsreich strukturierter
Gehölzbestände vor allem heimischer Laubholzarten mit pflanzensamenreichen Krautfluren zu
ergänzen.

Innerhalb der Flächen J und K zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind der mehrschichtige Gehölzbestand mit Laubgebüschen nasser bis
frischer Standorte sowie Relikte der Weichholzaue mit Röhricht zu erhalten und zu pflegen und
durch die Entwicklung abwechslungsreich strukturierter standortgerechter Gehölzbestände zu
ergänzen. Die Festsetzung gilt nicht für einzelne Zugänge zum Ufer.

In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit
wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und
Betonierungen sind unzulässig. Dies gilt nicht für Flächen oberhalb von Garagen.

Die Fläche A ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten des Trägers der Straßenbaulast zu
belasten.

Die privaten Verkehrsflächen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit
sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten.

Die Fläche B ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des für die Regenwasserableitung
zuständigen Unternehmensträgers zu belasten. Bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn Belange des zuständigen
Unternehmensträgers nicht entgegenstehen.
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Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von
baulichen Anlagen in den Baugebieten die Außenbauteile resultierende bewertete
Schalldämm-Maße (erf.          ) aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von
-

-
-
nicht überschritten wird.
Die Bestimmung der erf.         erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage der
Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BImSchV). Für
den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für
Räume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die
Beurteilungspegel außen für den Tag       und für die Nacht        sind für Straßen gemäß § 3
und für Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in
der Fassung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen.

Stadtentwicklungsamt

Die Verordnung ist am 18.06.2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.286 verkündet worden.

Berlin, den 21.05.2019

Aufgestellt: Berlin, den 29.01.2016

Berlin, den 29.04.2019

Abt. Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit
Stadtentwicklungsamt

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 08.02.2016 bis einschließlich 11.03.2016 und 
mit Deckblatt vom 24.04.2017 erneut in der Zeit vom 22.05.2017 bis einschließlich 23.06.2017 öffentlich ausgelegt.

Die  Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 
mit Deckblättern vom 24.04.2017 und vom 22.03.2018 am 29.04.2019 beschlossen.

Bezirksstadtrat

Fachbereichsleiter Stadtplanung

Fachbereichsleiter Stadtplanung

Bezirksstadträtin

Abt. Stadtentwicklung

Bezirksbürgermeister

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

ABZEICHNUNG
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplanes XVII-4,
festgesetzt am 18.06.2019, übereinstimmt.

Berlin, den

in der Privatstraße A mindestens 6 Bäume,
in der Privatstraße B Nord mindestens 6 Bäume,
in der Privatstraße B Süd mindestens 10 Bäume und
in der Privatstraße C Süd mindestens 8 Bäume.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen für soziale Zwecke.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs der Nutzer des Sondergebietes dienen,
Schank- und Speisewirtschaften,
Vergnügungsstätten mit Ausnahme von Spielhallen und Einrichtungen zur Schaustellung
von Personen (z.B. Sex- und Live-Shows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen),
Büro- und Verwaltungsnutzungen,
Räume für freie Berufe sowie
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen.

in den Mischgebieten MI 1 bis MI 3 entlang der Planstraße 1, der Privatstraße B Nord, der
Planstraße C Nord und der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Wendeplatz"
im Kerngebiet MK 1 entlang der Planstraßen 1 und 2, der Kynaststraße sowie dem
Fußgänger- und Radfahrerbereich zwischen den Punkten F1 und F2 

35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen, Bettenräumen in
Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheimen und Sanatorien sowie in Übernachtungsräumen
von Beherbergungsstätten,
35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen,
40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen Räumen
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W. Nünthel Güttler-Lindemann

Dipl.-Ing. Diethild Noormann-Wachs
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin
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